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den und/oder für Gebäudedecken, dadurch gekennzeich-
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einer Metallfolie (12) jeweils eine Kunststofffolie (16) befes-
tigt ist, die die Metallfolie (12) vollflächig bedecken, und 
dass an den beiden voneinander abgewandten Seiten (20) 
des Verbundes (18) aus der Metallfolie und den beiden 
Kunststofffolien (16), zwischen welchen die Metallfolie (12) 
vorgesehen ist, jeweils flächig ein Spinnvlies (22) mittels ei-
nes Haftvermittlers (24) befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Abdichtbahnmateri-
al für Gebäudeböden und/oder für Gebäudedecken.

[0002] Ein Dachdichtungs-Bahnmaterial mit einer 
Trägerbahn, die an ihrer Unterseite eine Kleberbe-
schichtung aufweist, die mit einer abziehbaren Deck-
lage bedeckt ist, ist aus der DE 200 16 438 U1 be-
kannt. Bei diesem bekannten Bahnmaterial bedeckt 
die unterseitige Kleberbeschichtung die Trägerbahn 
ganzflächig und ist die Trägerbahn an ihrer Oberseite 
entlang eines Längsrandbereiches mit einer zweiten 
Kleberbeschichtung versehen, die mit einer abzieh-
baren zweiten Decklage bedeckt ist.

[0003] Die DE 201 02 073 U1 offenbart ein Abdicht-
bahnmaterial, das gegen nicht drückendes Wasser, 
insbesondere zur Zwischenlage zwischen einem 
Rohboden und einem Estrichboden vorgesehen ist. 
Dieses bekannte Abdichtbahnmaterial weist eine 
Trägerbahn aus einer PE-Folie und eine Kleberbe-
schichtung aus Polymerbitumen auf, die die Träger-
bahn einseitig flächig bedeckt. Insbesondere im klini-
schen Bereich ist dieses Abdichtbahnmaterial durch 
die Verwendung des Bitumens nur sehr einge-
schränkt anwendbar, weil im klinischen Bereich Bitu-
men vermieden werden sollte.

[0004] Ein Bahnmaterial insbesondere zur Befesti-
gung an einem Mauerwerk, das eine Trägerbahn aus 
einer PE-Folie aufweist, die beidseitig jeweils eine die 
Trägerbahn großflächig bedeckende Kleberbe-
schichtung aufweist, ist aus der DE 201 16 517 U1
bekannt.

[0005] Die DE 202 07 877 U1 offenbart ein Abdicht-
bahnmaterial gegen Feuchtigkeit bzw. gegen Wasser 
mit einer Polyäthylenschaumlage, die an ihren bei-
den voneinander abgewandten Hauptflächen jeweils 
mit einer PE-Folie verbunden ist. Mindestens eine 
PE-Folie ist an ihrer Außenoberfläche mit einer Kle-
berbeschichtung versehen.

[0006] Ein Abdichtbahnmaterial gegen Feuchtigkeit 
und gegen nichtdrückendes Wasser, das insbeson-
dere als Zwischenlage zwischen einem Rohboden 
und einem Estrichboden und/oder als Sperre zwi-
schen einem Boden und einem Mauerwerk vorgese-
hen ist, ist in der DE 202 19 215 U1 beschrieben. Die-
ses Abdichtbahnmaterial weist eine PE-Schaumlage 
auf, die flächig mit einer Kreuzgelege-Lage und einer 
diese bedeckenden PE-Schicht kombiniert ist.

[0007] Eine Isolier- und Sperrfolie gegen nichtdrü-
ckendes Wasser, gegen Wasserdampf bzw. gegen 
Gerüche, wobei die Isolier- und Sperrfolie eine Alumi-
niumfolie und eine Papierlage aufweist, ist aus der 
DE 298 06 041 U1 bekannt. Diese bekannte Isolier-
und Sperrfolie besteht aus den folgenden übereinan-

der vorgesehenen und miteinander verbundenen La-
gen: PE-Lage, Aluminiumfolie, PE-Lage, Kunst-
stoff-Kreuzgelege-Lage, PE-Lage, Papierfolie und 
PE-Lage.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Abdichtbahnmaterial für Gebäudeböden 
und/oder für Gebäudedecken zu schaffen, das ein-
fach und preisgünstig realisierbar ist, das eine hohe 
Wasserdampfdichte besitzt und das extrem reißfest 
ist.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruches 1 d.h. dadurch gelöst, 
dass an den beiden gegenüberliegenden Seiten ei-
ner Metallfolie jeweils eine Kunststofffolie befestigt 
ist, die die Metallfolie bedecken, und dass an den bei-
den voneinander abgewandten Seiten des Verbun-
des aus Metallfolie und den beiden Kunststofffolien, 
zwischen welchen die Metallfolie vorgesehen ist, je-
weils flächig ein Spinnvlies mittels eines Haftvermitt-
lers befestigt ist. Bei der Metallfolie handelt es sich 
vorzugsweise um eine Aluminiumfolie. Diese Alumi-
niumfolie besitzt vorzugsweise eine Dicke von zirka 9 
μm.

[0010] Die beiden Kunststofffolien des erfindungs-
gemäßen Abdichtbahnmaterials sind vorzugsweise 
PP-Folien. Diese PP-Folien besitzen vorzugsweise 
eine Dicke von ca. 5 μm. Damit ergibt sich ein Ver-
bund aus den beiden Kunststofffolien und der zwi-
schen diesen vorgesehenen Metallfolie mit einer Di-
cke von ca. 20 μm.

[0011] Die beiden Spinnvliese besitzen vorzugswei-
se jeweils ein Flächengewicht von ca. 40 g/m2.

[0012] Um entsprechende Abschnitte des erfin-
dungsgemäßen Abdichtbahnmaterials entlang ihren 
Längsrändern miteinander in einfacher Weise zuver-
lässig dicht verbinden zu können, ist es bevorzugt, 
wenn die beiden Spinnvliese jeweils eine Breitenab-
messung besitzen, die kleiner ist als die Breitenab-
messung des Verbundes aus den beiden Kunststoff-
folien und der zwischen diesen vorgesehenen Metall-
folie, wobei die beiden Spinnvliese in Breitenrichtung 
des Abdichtbahnmaterials gegeneinander derartig 
versetzt sind, dass am Verbund aus den beiden 
Kunststofffolien und der zwischen diesen vorgesehe-
nen Metallfolie im Querschnitt des Abdichtbahnmate-
rials gesehen schräg gegenüberliegende spinnvlies-
freie Längsrandbereiche vorhanden sind, an welchen 
jeweils ein Kleberstreifen vorgesehen ist. Jeder der 
beiden Kleberstreifen ist vorzugsweise von einem 
doppelseitig klebenden Klebeband mit einem Abzieh-
band gebildet.

[0013] Nach dem Abtrennen der entsprechenden 
Abschnitte des abdichtbaren Materials z.B. von einer 
Rolle werden die Abziehbänder von den Klebebän-
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dern benachbarter und miteinander dicht zu verbin-
dender Abdichtbahnmaterialabschnitte abgezogen, 
wonach die besagten Abdichtbahnmaterialabschnitte 
miteinander in einfacher Weise dicht und mechanisch 
fest verbindbar sind.

[0014] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Abdicht-
bahnmaterials besteht in seiner Bitumenfreiheit, so 
dass es auch im klinischen Bereich problemlos an-
wendbar ist. Weitere ganz erhebliche Vorteile des er-
findungsgemäßen Abdichtbahnmaterials bestehen in 
seinen relativ niedrigen Anschaffungskosten und in 
seiner extremen Reißfestigkeit, was sich auf die Ver-
arbeitbarkeit des erfindungsgemäßen Abdichtbahn-
materials positiv auswirkt.

[0015] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
eines in der Zeichnung schematisch und nicht maß-
stabgetreu dargestellten Ausführungsbeispieles des 
erfindungsgemäßen Abdichtbahnmaterials für Ge-
bäudeböden und/oder für Gebäudedecken.

[0016] Die Figur zeigt abschnittweise im Quer-
schnitt schematisch und nicht maßstabgetreu eine 
Ausbildung des Abdichtbahnmaterials 10, das für 
Gebäudeböden d.h. als Zwischenlage zwischen ei-
nem Rohboden und beispielsweise einem Estrichbo-
den vorgesehen ist. Das Abdichtbahnmaterial 10 ist 
auch für Gebäudedecken geeignet und vorgesehen. 
Es weist eine Metallfolie 12 auf, an deren beiden ge-
genüberliegenden Seiten 14 jeweils eine Kunststoff-
folie 16 großflächig befestigt ist. Die Kunststofffolien 
16 bedecken die Metallfolie 12 vollständig. Die Me-
tallfolie 12 ist also zwischen den beiden Kunststofffo-
lien 16 vorgesehen. Die Metallfolie 12 und die beiden 
Kunststofffolien 16 bilden einen Verbund 18. An den 
beiden sich gegenüberliegenden Seiten 20 des Ver-
bundes 18 ist jeweils flächig ein Spinnvlies 22 mittels 
eines Haftvermittlers 24 befestigt. Die beiden Spinn-
vliese 22 besitzen jeweils eine Breitenabmessung b, 
die kleiner ist als die Breitenabmessung B des Ver-
bundes 18 aus den beiden Kunststofffolien 16 und 
der zwischen diesen vorgesehenen Metallfolie 12. 
Das eine Spinnvlies 22 schließt mit dem einen Längs-
rand 26 des Verbundes 18 und das andere Spinnvlies 
22 schließt mit dem gegenüberliegenden anderen 
Längsrand 26 des Verbundes 18 bündig ab, so dass 
die beiden Spinnvliese 22 in Breitenrichtung des Ab-
dichtbahnmaterials 10 gegeneinander derart versetzt 
sind, dass am Verbund 18 aus den beiden Kunststoff-
folien 16 und der zwischen diesen vorgesehenen Me-
tallfolie zwei im Querschnitt des Abdeckbahnmateri-
als 10 gesehen schräg gegenüberliegende spinnv-
liesfreie Längsrandbereiche 28 vorhanden sind. An 
jedem der beiden spinnvliesfreien Längsrandberei-
che 28 ist ein Kleberstreifen 30 vorgesehen. Der je-
weilige Kleberstreifen 30 besteht aus einem doppel-
seitig klebenden Klebeband 32, das im Originalzu-
stand des Abdichtbahnmaterials 10 mit einem Ab-

ziehband 34 kombiniert ist.

Schutzansprüche

1.  Abdichtbahnmaterial für Gebäudeböden 
und/oder für Gebäudedecken, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den beiden gegenüberliegenden 
Seiten (14) einer Metallfolie (12) jeweils eine Kunst-
stofffolie (16) befestigt ist, die die Metallfolie (12) voll-
flächig bedecken, und dass an den beiden voneinan-
der abgewandten Seiten (20) des Verbundes (18) 
aus der Metallfolie und den beiden Kunststofffolien 
(16), zwischen welchen die Metallfolie (12) vorgese-
hen ist, jeweils flächig ein Spinnvlies (22) mittels ei-
nes Haftvermittlers (24) befestigt ist.

2.  Abdichtbahnmaterial nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Metallfolie (12) eine 
Aluminiumfolie ist.

3.  Abdichtbahnmaterial nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aluminiumfolie eine 
Dicke von zirka 9 um besitzt.

4.  Abdichtbahnmaterial nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Kunststofffo-
lien (16) PP-Folien sind.

5.  Abdichtbahnmaterial nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jede PP-Folie eine Di-
cke von ca. 5 um besitzt.

6.  Abdichtbahnmaterial nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Spinnvliese 
(22) jeweils ein Flächengewicht von ca. 40 g/m2 be-
sitzen.

7.  Abdichtbahnmaterial nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Spinnvliese (22) jeweils eine Breitenabmessung 
(b) besitzen, die kleiner ist als die Breitenabmessung 
(B) des Verbundes (18) aus den beiden Kunststofffo-
lien (16) und der zwischen diesen vorgesehenen Me-
tallfolie (12), wobei die beiden Spinnvliese (22) in 
Breitenrichtung des Abdeckbahnmaterials (10) ge-
geneinander derartig versetzt sind, dass am Verbund 
(18) aus den beiden Kunststofffolien (16) und der zwi-
schen diesen vorgesehenen Metallfolie (12) zwei im 
Querschnitt des Abdeckbahnmaterials (10) gesehen 
schräg gegenüberliegende spinnvliesfreie Längs-
randbereiche (28) vorhanden sind, an welchen je-
weils ein Kleberstreiben (30) fixiert ist.

8.  Abdichtbahnmaterial nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder der beiden Kleber-
streifen (30) von einem doppelseitig klebenden Kle-
beband (32) gebildet ist, das mit einem Abziehband 
(34) bedeckt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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